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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1989

Norm

UWG §25 Abs4

Rechtssatz

Wird die Verö3entlichung des Urteiles im Nachfolgeblatt der Zeitung, in der die Verö3entlichung begehrt worden war

zugesprochen, liegt kein Verstoß gegen § 405 ZPO vor.

Entscheidungstexte

4 Ob 129/89
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